
Antrag auf Genehmigung gem. § 10 BlmSchG
Windenergie-Projekt Elbe-Steinlah OEBERT

8.1 Rückbauverpflichtung bei dauerhafter Außerbetriebnahme der
Anlagen gemäß §35 BauGB

Nach Betriebseinstellung verpflichtet sich der Betreiber gemäß §35 Abs. 5
BauGB, die Anlagen vollständig zurückzubauen und die Standorte wieder in
den ursprünglichen Zustand zu versetzen.
Die technische umsetzung der Rückbaumaßnahme erfolgt durch beauftragte
Fachfirmen. Die durch deri Rückbau entstehenden Kosten werden vom
Bauherrn bzw. Betreiber getragen.
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